
11-1251 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates­
XI. Gesetzgebungsperiode 

5.4.1968 

548/A. B. 
zu 527/J 

An frage b e an t VI 0 rt u ng 

des Bundesministers für Finanzen Dr. Kor e n 

auf die Anfrage der Abgeordneton L a n c und Genossen, 

betreffend die S2;errung von Krediten der Interar:1erikanischen Entvlicklungs-. 
bank für Einkäufe in Österreich • 

. -.-.-.-.-. 
Hit Bezug auf die Anfrage' der Abgeordneten Lanc und Genossen vom 

14. Februar 1968, Zl. 527/J-NR/1968, betreffend die Sperrung von Krediten 

der Interamerikanischen Entwicklungsbank für Eink;-iufe in Österreich, beehre 

ich micht mitzuteilen: 

Einem Beschluß des Gouverneursrates der Interamerikanischen Entv:ick­

lungsbank gemUß wird die Bank ab dem 1. JUnner 1968 nur jene Länder, die 

nicht Nitglieder der Bank sind, zu Ausschreibungen für die von der Bank, 

finanzierten Projekte zulassen, die ihr Kapi talmi ttel im 1Nege von öffen t': 

lichen Emissionen, durch ungebundene Regicrung::;kredite, Beteiligungen an 

Anlei'hen der Bank USV/. zur VerfüGung stellen. Die Finanzierungensollen 

gleich hoch sein wie die dem betreffen6im Land erteilten AuftrnGe. Alle 

6 l10nate vJird die Bank auf Grund der ihr zur Verfügung gestellten Hittel 

feststellen, ob ein Land die Voraussetzungen erfüllt hat, um sich ~m 

nächsten Halbjahr an den AUßschreibunr;en beteiligen zu können. Für das 

erste Halbjahr 1968 genügt es, wenn die bisherigen FinanzierunGen nur die 

Hülfte der erteilten Auftrüg6 erreichen. 

Von Österreich müßten für die in den vergangenen Jahren erhaltenen 

Auftrüge in Höhe von rund 11 Mill.$ nunmehr Betrüge von 6 Mill.$ aufge­

bracht werden, damit österreichische Firmen im ersten Halbjahr 1968 zu 

Auss~h'!"'eibungen zugelassen werden. Für die auf Grund dieser Ausschreibungen 

allenfalls erteilten Auftrlige müßten sodann Finanzierungsmittel jeweils 

in gleicher Höhe zur Verfügung ge~tellt werden. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat gemeinsam mit dem Bankenapparat 

die I,löglichkeit einer EmiGsion der Interamerikanischen Entwicklungsbank 

in Österreich geprUft. Vertretern ,"der Bank, die sich bereits einigemale 

in Wien aufgehalten haben, vmrde die schwierige Situation auf dem öster­

reichischen Kapitalmarkt, die den Erfolg einer solchen Anleihe als sehr 

problematisch erscheinen läßt, eingehend dargesteJ.lt. Es wurde ihnen jedoch 

zuge)sagt, daß das l3undecministerium für Finanzen eine Emissionsgenehmigung 

für den vom Kreditapparat fUr möglich gehaltenen Umrang (gedacht vJUrde an 
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54a/A!~. 
zu 52?/J 

5 • 6 Hill.l) erteilen wUrde. Die Gewährung einesRegierungskredite~ ~ußte 

allerdings aus budgetären GrUnden abgelehnt werden. 

Die unterschieliche Behandlung der Interamerikanischen Entwicklungsbank 

und der Asiatischen Entwicklungsbank liegt vor allem darin, daß eine Mit· 

glied~;chaft bei der Interamerikanischen EntvJicklungsbank nicht möglich ist, 

Bei seinem Peitritt zur Asiatischen Entwicklungsbank hat Österreich 

zum Kapital dieser Bank einen Betrag von 5 HilI. ~> gezeichnet O' Hievon ist 

lediglich die Häl fte einzuzahlen, und ZVlar in fUnf Jahresraten d 500 .000 ~>, 

während die zweite Hälfte nur dann von der Bank aufgerufen vJerden darf, wenn 

die Beträge zur ErfUllunc; von Verpflichtungen der Bank benötigt werden. Durch 

seine Mitgliedschaft und die hiefUr während fUnf Jahren zu leistenden ver­

hältnismäßig bescheidenen Zahlungen hat Österreich das Recht erworben, aktiv 

an der Tütigkei t der Banlt mitzuwirken und durch seine Vertre ter im Direktorium 

und im Gouverneursrat Einfluß auf die Anleihepolitik der Bank zu nehmen •. 

Auftr1ige, die österrcichische Firmen erhalten, \'lerden "on der Bank finan ... 

ziert, ohne daß Österreich hiefUr besondere Mittel bereitzustellen hUtte. 

Bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank hingegen mUßten die 

Lieferun[;en österreichischer Unternehmungen von Österreich im vollen Um .. 

fange selbst finanziert v/erden. wührend die Allsr/ahl der zu finanzierenden 

Projelde einzig und allein von den Hitgliedern der Bank bestimmt wird", 

Es scheint nicht ausgeschlossen, daß auch a~dere Staaten, die sieh in 

der gleichen Lage wie Österreich befinden. die Forderungen der Bank nicht 

widerspruchslos hinnehmen •. Es bestünde durchaus die Höglichkeit, daß die 

Bank auf Grund der ErGebnisse der in diesen LUndern gefUhrten Besprechun.­

gen ihre Politik einer Revision unterzieht. Die Vertreter der Interameri­

kanischen Bank haben jedenfalle bei ihrem letzten. Besuch versichert, daß 

sie das österreichische Anßebot auf Durchführung einer Emission auf dem 

österreichischen Kapitalmarlü. prUfen werden • 

.. -. - .. ,- . - . - .. - ,. 
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